
 

 

 

GENEHMIGUNG 

 

nach § 7 Abs. 3 Atomgesetz 
 

für die Vorgehensweise zur Entlassung und das Verfahren 
für die Freigabe zur Verkleinerung des Anlagengeländes im 
Rahmen des Abbaus des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich 
(Genehmigung West 3b) 
 
 
 
 
vom 16. September 2014  
 
 
 
 
 



 

 

Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz,  
Energie und Landesplanung  
des Landes Rheinland-Pfalz      84 220-00016 
 

 

 

 

Genehmigung 

 
 
 
 
 

nach § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes 

 

für 

die Vorgehensweise zur Entlassung und das Verfahren für die 
Freigabe zur Verkleinerung des Anlagengeländes 

im Rahmen des Abbaus des Kernkraftwerks 
Mülheim-Kärlich (Genehmigung West 3b) 

 
vom 

16. September 2014 

 

 

 



84 220-00016            Seite II 
 

 
 

Inhaltsverzeichnis 
 

Seite 
 
 

Tenor                  1 
 
 
1 Antragstellerin und Gegenstand der Genehmigung        1 
1.1 Entlassung von baulichen Anlagen und Bodenflächen des 

Geländes West aus dem Regelungsbereich des Atomgesetzes und 
darauf beruhender Rechtsverordnungen 2 

1.1.1 Anwendungsbereich der Vorgehensweise für die Entlassung 2 

1.1.2 Vorgehensweise für die Entlassung 2 

1.2 Freigabe von baulichen Anlagen auf dem Gelände West und 
Bodenflächen des Geländes West 3 

1.2.1 Anwendungsbereich des Verfahrens für die Freigabe 3 

1.2.2 Verfahren für die Freigabe 4 

2 Unterlagen 6 

3 Inhaber, verantwortliche Personen 8 

4 Vorsorge zur Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen 
(Deckungsvorsorge) 8 

5 Nebenbestimmungen 9 

6 Verhältnis dieser Genehmigung zu den bisher erteilten 
Genehmigungen 9 

7 Berücksichtigung anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften 10 

8 Einwendungen 10 

9 Kostenentscheidung 11 



84 220-00016            Seite III 
 

 

 

 

Begründung 12 

1 Sachverhalt 12 

1.1 Bisheriges Verfahren zur Genehmigung von Stilllegung und Abbau
 12 

1.2 Beschreibung des Antrags zur Verkleinerung des Anlagengeländes 
um das Gelände West im Rahmen des Abbaus der Anlage KMK 16 

2 Rechtsgrundlage und Zuständigkeiten; rechtliche Struktur des 
Genehmigungsverfahrens 17 

2.1 Rechtsgrundlage und Zuständigkeiten 17 

2.2 Rechtliche Struktur des Genehmigungsverfahrens 18 

3 Ablauf des Genehmigungsverfahrens 19 

3.1 Genehmigungsantrag 19 

3.2 Prüfung der Notwendigkeit der Durchführung einer zusätzlichen 
Umweltverträglichkeitsprüfung 22 

3.3 Prüfung der Notwendigkeit der Durchführung einer weiteren 
Öffentlichkeitsbeteiligung 24 

3.4 Verträglichkeitsprüfung im Sinne von § 34 Abs. 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) 26 

3.5 Behördenbeteiligung 26 

3.6 Beteiligung der Bundesaufsicht 27 

3.7 Anhörung der Antragstellerin 27 



84 220-00016            Seite IV 
 

 

4 Rechtliche und technische Würdigung 28 

4.1 Genehmigungsvoraussetzungen 28 

4.1.1 Genehmigungsvoraussetzungen nach § 7 Abs. 3 i. V. m. § 7 Abs. 2 AtG
 28 

4.1.1.1 Zuverlässigkeit der Antragstellerin und Fachkunde der verantwortlichen 
Personen (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG) 28 

4.1.1.2 Notwendige Kenntnisse der sonst tätigen Personen  
(§ 7 Abs. 2 Nr. 2 AtG) 28 

4.1.1.3 Vorsorge gegen Schäden (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG) 29 
4.1.1.3.1 Zustand der Systeme im Gelände West 29 
4.1.1.3.2 Entlassung von Bodenflächen und baulichen Anlagen 30 
4.1.1.3.2.1 Anwendungsbereich der Vorgehensweise für die Entlassung 31 
4.1.1.3.2.2 Vorgehensweise für die Entlassung 32 
4.1.1.3.3 Freigabe der Bodenflächen und baulichen Anlagen 36 
4.1.1.3.3.1 Anwendungsbereich des Verfahrens für die Freigabe 36 
4.1.1.3.3.2 Verfahren für die Freigabe 38 
4.1.1.4 Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen  

(§ 7 Abs. 2 Nr. 4 AtG) 42 
4.1.1.5 Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter  

(§ 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG) 42 
4.1.1.6 Öffentliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf die 

Umweltauswirkungen (§ 7 Abs. 2 Nr. 6 AtG) 43 

4.1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Genehmigungsvoraussetzungen 43 
4.1.2.1 Landesbauordnung 43 
4.1.2.2 Zulässigkeit gemäß § 34 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) 44 
4.1.2.3 Eingriff in Natur und Landschaft nach dem Bundesnaturschutzgesetz 44 
4.1.2.4 Katastrophenschutz 45 

4.2  Entsorgungsvorsorge 45 

4.3  Einwendungen im Rahmen des 
Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahrens für die erste Abbauphase 45 

4.3.1  Verfahrensrechtliche Aspekte 45 

4.3.2  Bewertung der Einwendungen 47 

4.4  Ermessensentscheidung 48 
4.5  Kostenentscheidung 49 

Rechtsbehelfsbelehrung             49 
 



84 220-00016     Seite 1 von 50 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes (AtG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-

setzes vom 28. August 2013 (BGBl. S. 3313), in Verbindung mit § 29 Abs. 4 der 

Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714; 2002 I S. 

1459), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Februar 2012 (BGBl. I 

S. 212), erteilt das Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landespla-

nung (MWKEL) des Landes Rheinland-Pfalz der RWE Power AG für das stillgelegte, 

und sich im Abbau befindliche Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich (Anlage KMK) in der 

Gemarkung Kärlich, Landkreis Mayen-Koblenz, folgende  

 

Genehmigung: 
Tenor 
1 Der Antragstellerin 

 

RWE Power AG, 

Huyssenallee 2, 45128 Essen, 

mit Sitz in Essen und Köln, 

 

wird auf ihren Antrag vom 27. November 2009 im Rahmen des Abbaus der 

Anlage KMK die Genehmigung zur Verkleinerung des Anlagengeländes  

• unter Anwendung der in Abschnitt 1.1.2 des Tenors dieser Genehmigung 

geregelten Vorgehensweise für die Entlassung der in Abschnitt 1.1.1 des 

Tenors dieser Genehmigung genannten Gegenstände sowie  

 

• unter Anwendung des in Abschnitt 1.2.2 des Tenors dieser Genehmigung 

geregelten Verfahrens für die Freigabe der in Abschnitt 1.2.1 des Tenors 

dieser Genehmigung genannten Gegenstände 

 

erteilt: 
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1.1 Entlassung von baulichen Anlagen und Bodenflächen des Geländes West 
aus dem Regelungsbereich des Atomgesetzes und darauf beruhender 
Rechtsverordnungen 

 

1.1.1 Anwendungsbereich der Vorgehensweise für die Entlassung 

 

Der Anwendungsbereich der Vorgehensweise für die Entlassung erstreckt 

sich auf  

 

• Bodenflächen des Gebietes, das in der in Abschnitt 2 unter Nr. 2 des  

Tenors dieser Genehmigung aufgeführten Unterlage als „Gelände West“ 

bezeichnet wird, 

 

• bauliche Anlagen auf dem Gelände West einschließlich des ehemaligen 

Objektschutzzaunes. 

 

Voraussetzung für die Anwendung der Vorgehensweise für die Entlassung ist, 

dass diese baulichen Anlagen und Bodenflächen entsprechend der in Ab-

schnitt 2 unter Nr. 3 des Tenors dieser Genehmigung aufgeführten Unterlage 

der Kontaminationsklasse I zuzuordnen sind. 

 

1.1.2 Vorgehensweise für die Entlassung 

 

Für die von Abschnitt 1.1.1 des Tenors dieser Genehmigung erfassten bauli-

chen Anlagen und Bodenflächen des Geländes West ist folgende Vorgehens-

weise zu deren Entlassung aus dem Regelungsbereich des Atomgesetzes 

und darauf beruhender Rechtsverordnungen einzuhalten: 

 

• Der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde für die Anlage KMK ist der Nach-

weis der Einstufung der baulichen Anlagen und Bodenflächen in die Kon-
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taminationsklasse I entsprechend den in der in Abschnitt 2 unter Nr. 3 des 

Tenors dieser Genehmigung aufgeführten Unterlage genannten Kriterien 

und Verfahren vorzulegen. Die Einstufung ist von der atomrechtlichen Auf-

sichtsbehörde schriftlich bestätigen zu lassen. 

 

• Die für die Einstufung der baulichen Anlagen und Bodenflächen in die Kon-

taminationsklasse I notwendigen Beweissicherungsmessungen sind nach 

Zustimmung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde zu dem Programm für 

diese Messungen entsprechend der Strahlenschutzanweisung Nr. 38 (Ab-

schnitt 2 Nr. 4 des Tenors dieser Genehmigung) durchzuführen. 

  

• In allen Fällen, in denen eine Entlassung aus dem Regelungsbereich des 

Atomgesetzes erfolgt, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, um ab dem 

Zeitpunkt der Durchführung der Beweissicherungsmessungen für die Ein-

stufung in die Kontaminationsklasse I eine Kontamination der baulichen 

Anlagen und der Bodenflächen zu verhindern. Dies ist gegenüber der  

atomrechtlichen Aufsichtsbehörde nachzuweisen.  

 

Nach Durchführung der Verfahrensschritte gemäß der Vorgehensweise zur  

Entlassung der von Abschnitt 1.1.1 des Tenors dieser Genehmigung erfassten 

baulichen Anlagen und Bodenflächen endet die atomrechtliche Aufsicht über 

das Gelände West – mit Ausnahme der Bodenflächen des Geländes West 

und baulichen Anlagen auf dem Gelände West, die nach § 29 StrlSchV freige-

geben werden. 

 

1.2 Freigabe von baulichen Anlagen auf dem Gelände West und Bodenflächen 
des Geländes West  

 

1.2.1 Anwendungsbereich des Verfahrens für die Freigabe 

 

Der Anwendungsbereich des Verfahrens für die Freigabe nach § 29 StrlSchV 

erstreckt sich auf  
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• Bodenflächen des Gebietes, das in der in Abschnitt 2 unter Nr. 2 des Te-

nors dieser Genehmigung aufgeführten Unterlage als „Gelände West“ be-

zeichnet wird, und 

 

• bauliche Anlagen auf dem Gelände West, 

wenn diese Bodenflächen und baulichen Anlagen entsprechend der in Ab-

schnitt 2 unter Nr. 3 des Tenors dieser Genehmigung aufgeführten Unterlage 

der Kontaminationsklasse II oder III zuzuordnen sind. 

 

1.2.2 Verfahren für die Freigabe 

 

Für die von Abschnitt 1.2.1 des Tenors dieser Genehmigung erfassten Boden-

flächen und baulichen Anlagen wird aufgrund § 29 Abs. 4 StrlSchV folgendes 

Verfahren zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach § 29 Abs. 2 

Satz 2 StrlSchV für die uneingeschränkte Freigabe gemäß § 29 Abs. 2 Satz 2 

Nr. 1 StrlSchV festgelegt: 

 

• Der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde für die Anlage KMK ist der Nach-

weis der Einstufung der jeweiligen Bodenfläche oder baulichen Anlage in 

die Kontaminationsklasse II oder III entsprechend den in der in Abschnitt 2 

unter Nr. 3 des Tenors dieser Genehmigung aufgeführten Unterlage ge-

nannten Kriterien und Verfahren vorzulegen. Die Einstufung ist von der 

atomrechtlichen Aufsichtbehörde schriftlich bestätigen zu lassen. 

 

• Die für die Einstufung der Bodenflächen und baulichen Anlagen in die Kon-

taminationsklasse II oder III notwendigen Messungen zum Nachweis der 

Art und Höhe der Kontamination sind nach Zustimmung der atomrechtli-

chen Aufsichtsbehörde zu dem Programm für diese Messungen entspre-

chend der Strahlenschutzanweisung Nr. 38 (Abschnitt 2 Nr. 4 des Tenors 

dieser Genehmigung) durchzuführen. 
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• In allen Fällen, in denen eine Freigabe erfolgt, sind geeignete Maßnahmen 

zu treffen, um ab dem Zeitpunkt der Durchführung der Messungen für die 

Einstufung der Bodenflächen oder baulichen Anlagen in die Kontaminati-

onsklasse II oder III eine Rekontamination der Bodenfläche oder der bauli-

chen Anlage zu verhindern. Dies ist gegenüber der atomrechtlichen Auf-

sichtsbehörde nachzuweisen. 

 

• Es ist das in der in Abschnitt 2 unter Nr. 3 des Tenors dieser Genehmigung 

aufgeführten Unterlage beschriebene „Freigabeverfahren Sekundärbe-

reich“ durchzuführen und die Einhaltung der darin für die Freigabe genann-

ten Bedingungen gegenüber der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde für die 

Anlage KMK nachzuweisen. Im Rahmen des „Freigabeverfahrens Sekun-

därbereich“ bedarf es eines schriftlichen Freigabebescheides nach § 29 

Abs. 2 Satz 1 StrlSchV der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde aufgrund ei-

nes entsprechenden Antrags des Genehmigungsinhabers. 
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2 Unterlagen 

Dieser Genehmigung liegen folgende Unterlagen zugrunde: 

 
1. RWE Power AG, 

Schreiben vom 27. November 2009, 

Anlage KMK, 

Antrag nach § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes zur Verkleinerung des Anlagen-

geländes im Rahmen des Abbaus, Az.: Wn/kr, 

2. RWE Power AG, 

Stilllegung und Abbau Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich, 

Erläuterungsbericht zur Verkleinerung des Anlagengeländes (Gelände 

West), 

Dok.-Nr.: STM-3-03.1600-211/A, 

27.11.2009, 

3. RWE Power AG, 

Konzept der Entlassung bzw. Freigabe von baulichen Anlagen sowie Bo-

denflächen, welche zu keinem Zeitpunkt Kontrollbereiche waren, in denen 

mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wurde, aus dem Regelungs-

bereich des AtG, 

Dok.-Nr.: STM-3-03.2310-001/A, 

15.08.2008, 

4. RWE Power AG, 

Strahlenschutzanweisung Nr. 38, 

Vorgehensweise bei der Probenentnahme an Sekundärteil-Komponenten 

und anschließender Auswertung, 

Dok.-Nr.: 107.15(009)R0001, 

30.10.2012, 
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5. RWE Power AG, 

Restbetriebshandbuch I, Kapitel 1.1, 

Personelle Betriebsorganisation SSP, 

07.03.2014, 

6. RWE Power AG, 

Restbetriebshandbuch I Kapitel 2.1, 

Reststoffordnung SSP, 

03.02.2014, 

7. RWE Power AG 

Schreiben vom 27. März 2014 

Anlage Mülheim-Kärlich - Nachweis der Deckungsvorsorge mit Anlage: 

Schreiben der HDI Gerling Industrie Versicherung AG vom 13.03.2014 

8. TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, 

Anlage KMK, 

Stellungnahme zum Konzept der Entlassung bzw. Freigabe von baulichen 

Anlagen sowie Bodenflächen, welche zu keinem Zeitpunkt Kontrollberei-

che waren, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wurde, 

aus dem Regelungsbereich des AtG der Anlage Mülheim-Kärlich 

vom 02.10.2008, 

9. RWE Power AG , 

Schreiben vom 14. September 2011, 

Anlage Mülheim-Kärlich, 

Antrag nach § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes zur Verkleinerung des Anlagen-

geländes im Rahmen des Abbaus vom 27. November 2009, 

Nachweis des Anlagenzustandes für das Gelände West,  

10. TÜV-Rheinland Industrie Service GmbH,  

Schreiben vom 18. Oktober 2011, 

mit Anlage: 

Prüfbericht Anlage Mülheim-Kärlich „Nachweis des Anlagenzustandes für 

die Entlassung des Geländes West“, 

18.10. 2011. 
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3 Inhaber, verantwortliche Personen 

 

Inhaber der Anlage KMK gemäß § 17 Abs. 6 AtG ist die RWE Power AG mit 

Sitz in Essen und Köln, vertreten durch den Vorstand. Das nach § 7 Abs. 2 

Nr. 1 AtG verantwortliche Vorstandsmitglied, welches für die Gesellschaft 

auch die Aufgaben des Strahlenschutzverantwortlichen wahrnimmt, ist von der 

RWE Power AG mit Schreiben vom 28. September 2011 benannt worden. 

 

Verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Restbetriebs und des 

Abbaus der Anlage KMK im Sinne von § 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG ist der Leiter der 

Anlage (LDA). Verantwortlich im Sinne der Fachkunderichtlinie des Bundes-

ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sind die in der in 

Abschnitt 2 unter Nr. 5 des Tenors dieser Genehmigung aufgeführten Unterla-

ge genannten Personen. 

 

4 Vorsorge zur Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen (De-
ckungsvorsorge) 

 

Die mit der Genehmigung nach § 7 Abs. 3 AtG für die Stilllegung und die Ab-

bauphase 1a des Kernkraftwerkes Mülheim-Kärlich vom 16. Juli 2004 festge-

setzte Deckungssumme schließt die mit dieser Genehmigung gestatteten 

Maßnahmen ein.  
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5 Nebenbestimmungen 

 

1. In Ergänzung des mit Schreiben der RWE Power AG vom 27. März 2014 

(Abschnitt 2 Nr. 7 des Tenors dieser Genehmigung) vorgelegten Nachwei-

ses der Deckungsvorsorge ist die schriftliche Bestätigung des Haftpflicht-

versicherers, dass sich die zum Nachweis der Deckungsvorsorge abge-

schlossene Haftpflichtversicherung auf diesen Bescheid erstreckt, bis drei 

Monate nach Erteilung dieser Genehmigung der atomrechtlichen Geneh-

migungsbehörde vorzulegen. 

 

2. Im Rahmen des Verfahrens für die Freigabe oder der Vorgehensweise zur 

Entlassung notwendige Messungen haben in naturverträglicher Weise un-

ter Beachtung der naturschutzrechtlichen Bestimmungen zu erfolgen. Das 

gilt insbesondere für die Verbote nach § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzge-

setz (BNatSchG). Messungen in den Gebüschen, in denen sich Gelege be-

finden können, dürfen daher im Zeitraum vom 1. März bis 31. Juli eines je-

den Kalenderjahres grundsätzlich nicht stattfinden. Soweit es unumgäng-

lich sein sollte, kann vom Anlageninhaber bei der nach Landesrecht für Na-

turschutz und Landschaftspflege zuständigen oberen Naturschutzbehörde 

die Zulassung einer Ausnahme von den Verboten nach § 45 Abs. 7 Nr. 1 

bis 5 BNatSchG beantragt werden. 

 

6 Verhältnis dieser Genehmigung zu den bisher erteilten Genehmigungen 

 

Die bisher erteilten Genehmigungen vom 16. Juli 2004 für die Stilllegung und 

die Abbauphase 1a des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich (Genehmigung 1a), 

vom 23. Februar 2006 zur Änderung und Ergänzung der Genehmigung vom 

16. Juli 2004 (Genehmigung 1aÄ), vom 9. Juni 2009 für die Vorgehensweise 

zur Entlassung und das Verfahren für die Freigabe zur Verkleinerung des An-

lagengeländes (Gelände Ost 3a), vom 31. Mai 2013 für die Abbauphase 2a im 

Rahmen des Abbaus des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich (Genehmigung 2a) 
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und vom 31. Januar 2014 für eine Verfahrensweise zur Entlassung und Frei-

gabe von Gelände im Rahmen des Abbaus des Kernkraftwerks Mülheim-

Kärlich (Genehmigung 3c) bleiben unberührt. 

 

7 Berücksichtigung anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften 

 

Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der Entscheidungen anderer Behör-

den, die aufgrund anderer öffentlich-rechtlicher Vorschriften erforderlich sind. 

 

8 Einwendungen 

 

In dem dieser Genehmigung zugrunde liegenden Genehmigungsverfahren  

wurde keine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Einwendungen, die im 

Rahmen des Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahrens für die erste Abbauphase 

erhoben worden sind und auch einen inhaltlichen Bezug zu dem Genehmi-

gungsgegenstand dieses Bescheids haben (der nicht Teil der ersten Abbau-

phase ist), wurden von der Genehmigungsbehörde nach dem Amtsermitt-

lungsgrundsatz in die dieser Genehmigungsentscheidung zugrunde liegende 

Prüfung einbezogen. Soweit diese Einwendungen den Gegenstand der Ge-

nehmigung für die Stilllegung und die Abbauphase 1a des Kernkraftwerks 

Mülheim-Kärlich vom 16. Juli 2004 und den Gegenstand der Genehmigung 

vom 23. Februar 2006 zur Änderung und Ergänzung der Genehmigung vom 

16. Juli 2004 betroffen haben, wurden sie in diesen Genehmigungsverfahren 

bewertet und zurückgewiesen. Ausführungen zur Bewertung der Einwendun-

gen, soweit sie einen inhaltlichen Bezug zu dem Genehmigungsstand des vor-

liegenden Bescheids haben, beinhaltet die Begründung unter 4.3. 
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9 Kostenentscheidung 

 

Die Antragstellerin hat die Kosten dieses Verfahrens zu tragen. Die Festset-

zung der Gebühr für diesen Bescheid bleibt einem besonderen Bescheid vor-

behalten. 
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Begründung 
 

1 Sachverhalt 

 

1.1 Bisheriges Verfahren zur Genehmigung von Stilllegung und Abbau 

 

Im Rahmen der Planung der RWE Power AG, den Abbau der Anlage KMK 

nach Atomrecht in drei Abbauphasen zu gliedern, hat sie mit Schreiben vom 

12. Juni 2001 (abschließende Fassung vom 18. Dezember 2002) die atom-

rechtliche Genehmigung nach § 7 Abs. 3 AtG für die Stilllegung des Kern-

kraftwerks Mülheim-Kärlich und die erste Abbauphase beantragt. Im Rahmen 

des Genehmigungsverfahrens für diesen ersten Genehmigungsschritt sind 

auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und eine Öffentlich-

keitsbeteiligung durchgeführt worden. 

 

Die UVP erstreckte sich als Teil des atomrechtlichen Genehmigungsverfah-

rens gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auf die Angaben der RWE zu 

den insgesamt geplanten Maßnahmen zur Stilllegung und zum Abbau der An-

lage nach Atomrecht. Im Rahmen der UVP wurden die Auswirkungen der Ab-

baumaßnahmen auf Menschen, Tiere und Pflanzen, auf Boden, Wasser, Luft, 

Klima, Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sowie die sinnvolle 

Reihenfolge der Abbaumaßnahmen untersucht. 

 

Für die Öffentlichkeitsbeteiligung wurden die aufgrund der Atomrechtlichen 

Verfahrensverordnung (AtVfV) auszulegenden Antragsunterlagen vom 

24. Februar 2003 bis zum 23. April 2003 öffentlich ausgelegt. Zu den Ausle-

gungsunterlagen gehörten 

 

• der Sicherheitsbericht, in dem die von der Antragstellerin insgesamt ge-

planten Maßnahmen und die im Hinblick auf die kerntechnische Sicherheit 

und den Strahlenschutz erheblichen Auswirkungen des Vorhabens darge-



84 220-00016     Seite 13 von 50 

legt sind, die Dritten insbesondere die Beurteilung ermöglichte, ob sie 

durch die mit dem Vorhaben verbundenen Auswirkungen in ihren Rechten 

verletzt sein können, 

 

• die Kurzbeschreibung, 

 

• die Reststoffbeschreibung und  

 

• die Umweltverträglichkeitsuntersuchung. 

 

Der Erörterungstermin wurde vom 16. bis 20. Juni 2003 durchgeführt. 

 

Mit Schreiben vom 24. November 2003 hat die RWE Power AG ihren Antrag 

vom 12. Juni 2001 in der Fassung vom 18. Dezember 2002 dahingehend mo-

difiziert, dass über ihn in zwei aufeinander folgenden, voneinander unabhängi-

gen Genehmigungsschritten entschieden werden sollte. 

 

Unter Berücksichtigung des Antrags vom 24. November 2003 in Verbindung 

mit dem Antrag vom 18. Dezember 2002 wurde mit der Genehmigung vom 

16. Juli 2004 für die Stilllegung und die Abbauphase 1a (Genehmigung 1a) der 

RWE Power AG ein Teil der für die Abbauphase 1 beantragten Maßnahmen 

gestattet. Inhalt dieser Genehmigung ist im Wesentlichen 

 

• die endgültige Stilllegung des Kernkraftwerks, 

 

• der Restbetrieb der Anlage, soweit er noch für den Abbau der Anlage 

benötigt wird, 

 

• die Stillsetzung sämtlicher Systeme, Teilsysteme und Komponenten, 

die für den Restbetrieb nicht mehr benötigt werden, und  
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• der Abbau von Anlagenteilen, wie z. B. elektrische Anlagen der Strom-

versorgung, Regelungs-, Steuerungs- und Messanlagen, Systeme in-

nerhalb des Kontrollbereichs wie Frischdampfsystem, Speisewasser-

system, Notspeisewassersystem sowie Systeme des Wasser-Dampf-

Kreislaufs (Sekundärkreislauf), 

 

• partieller Abbau von Systemen und Komponenten aus dem Kontrollbe-

reich wie z. B. Volumenausgleichssystem, Chemikalieneinspeisesys-

tem, Not- und Nachkühlsysteme, Hauptkühlmittelreinigung,  

-aufbereitung und -lagerung, wobei die Gesamtaktivität des hierbei ent-

stehenden radioaktiven Abfalls einen Wert von 1,0 x 1010 Becquerel 

(Bq) nicht überschreiten darf. 

 

In der Genehmigung werden außerdem die Vorgehensweise für die Entlas-

sung von Anlagenteilen, Bodenaushub und Abbruchmaterial aus dem Rege-

lungsbereich des Atomgesetzes und das Verfahren für die Freigabe von Anla-

genteilen geregelt. 

 

Für die radioaktiven Reststoffe, die nicht entlassen oder freigegeben werden 

können und daher als radioaktive Abfälle zu behandeln sind, wurde für die 

Genehmigung 1a ein Entsorgungsnachweis unter Zugrundelegung einer ex-

ternen Lagerkapazität im Abfalllager Gorleben erbracht. 

 

Die mit Schreiben der RWE Power AG vom 25. Mai 2005 und 20. Oktober 

2005 beantragte Änderung und Ergänzung der Genehmigung 1a wurde mit 

der Genehmigung vom 23. Februar 2006 beschieden. 

 

Mit dieser Genehmigung ist im Wesentlichen 

 

• der Abbau von weiteren Systemen im Kontrollbereich unter Wegfall der 

in der Genehmigung für die Stilllegung und die Abbauphase 1a des 

Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich vom 16. Juli 2004 (Genehmigung 1a) 

festgelegten Aktivitätsbegrenzung in Höhe von 1,0 x 1010 Bq sowie der 
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in Abschnitt V unter Nr. 39 des Tenors der Genehmigung 1a aufgeführ-

ten Nebenbestimmung gestattet, 

 

• die Vorgehensweise für die Entlassung von Anlagenteilen, Bodenaus-

hub, Abbruchmaterial und Bauschutt im Überwachungsbereich geän-

dert, 

 

• das Verfahren für die Freigabe von Anlagenteilen, Bodenaushub, Ab-

bruchmaterial und Bauschutt im Überwachungsbereich geändert sowie  

 

• die Einstufung der betriebenen Systeme neu geregelt worden. 

 

Damit sind die mit Schreiben der RWE Power AG vom 12. Juni 2001 bean-

tragten Arbeiten gestattet worden, die unabhängig von der Verfügbarkeit eines 

Standortlagers für die Zwischenlagerung von schwach- und mittelradioaktiven 

Abfällen aus dem Abbau des Kernkraftwerks durchgeführt werden können. 

 

Die mit Schreiben der RWE Power AG vom 19. Dezember 2007 beantragte 

Genehmigung für die Vorgehensweise zur Entlassung und das Verfahren für 

die Freigabe zur Verkleinerung des Anlagengeländes um das Gelände Ost im 

Rahmen des Abbaus des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich ist mit der Geneh-

migung vom 9. Juni 2009 für die Vorgehensweise zur Entlassung und das 

Verfahren für die Freigabe zur Verkleinerung des Anlagengeländes im Rah-

men des Abbaus des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich beschieden worden.  

 

Mit dieser Genehmigung ist die Vorgehensweise für die Entlassung bzw. das 

Verfahren für die Freigabe des östlichen Teils des Anlagengeländes und des 

ehemaligen Objektschutzzaunes im Bereich des Anlagengeländes Ost gere-

gelt worden. 

 
Am 23. Juni 2010 in der modifizierten Fassung vom 11. Januar 2012 hat die 

RWE Power AG die Genehmigung für die Abbauphase 2a beantragt. Dieser 

Antrag beinhaltete im Wesentlichen den Abbau der Hauptkühlmittelpumpen 
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und der Rohrleitungen des Hauptkühlmittelkreislaufs. Mit Genehmigungsbe-

scheid vom 31. Mai 2013 wurde die Abbauphase 2a gestattet.  

 

Mit Schreiben vom 31. Oktober 2012 hat die RWE Power AG eine Verfah-

rensweise zur Entlassung und Freigabe von Gelände (Bodenflächen und da-

rauf befindliche bauliche Anlagen) beantragt. Mit Bescheid vom 31. Januar 

2014 wurde die Genehmigung für eine Verfahrensweise zur Entlassung und 

Freigabe von Gelände im Rahmen des Abbaus des Kernkraftwerks Mülheim-

Kärlich (Genehmigung 3c) erteilt. 

 

 

1.2 Beschreibung des Antrags zur Verkleinerung des Anlagengeländes um 
das Gelände West im Rahmen des Abbaus der Anlage KMK 

 

Mit Schreiben vom 27. November 2009 hat die RWE Power AG die Verkleine-

rung des Anlagengeländes um das Gelände West im Rahmen des Abbaus 

nach § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes unter Anwendung der Vorgehensweise zur 

Entlassung und des Verfahrens für die Freigabe beantragt, welche dem Kon-

zept für die Entlassung bzw. Freigabe entsprechen, das in der Genehmigung 

vom 9. Juni 2009 zur Verkleinerung des Anlagengeländes um das Anlagenge-

lände Ost zugrunde lag und dessen Anwendung im Restbetriebshandbuch 

(Abschnitt 2 unter Nr. 6 des Tenors) festgelegt worden war.  

 

Auf dem Gelände West befinden sich hauptsächlich die Kühlsysteme, die 

während des Betriebs des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich zur Rückkühlung 

des Hauptkühlwassers sowie zur Aufbereitung von Kühlturmzusatzwasser 

dienten. Die Systeme werden für den Restbetrieb und den Abbau der Anlage 

KMK nicht mehr benötigt. Das Gelände West wird zum Teil vom ehemaligen 

Objektschutzzaun umschlossen.  

 

Nach dem Sicherheitsbericht für die Stilllegung und den Abbau des Kernkraft-

werks Mülheim-Kärlich vom 10. Januar 2003 sollten alle Gebäude und das 

Anlagengelände mit der dritten und letzten Abbauphase aus dem Regelungs-
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bereich des Atomgesetzes und darauf beruhender Rechtsvorschriften entlas-

sen werden. Die jetzt beantragte Entlassung bzw. Freigabe des Geländes 

West bedeutet - wie schon die Genehmigung vom 9. Juni 2009 für das Gelän-

de Ost - ein teilweises und zeitliches Vorziehen der in der dritten Abbauphase 

vorgesehenen Maßnahmen.  

 

 

2 Rechtsgrundlage und Zuständigkeiten; rechtliche Struktur des Genehmigungs-
verfahrens 

2.1 Rechtsgrundlage und Zuständigkeiten 
 

Die Genehmigung zur Verkleinerung des Anlagengeländes im Rahmen des 

Abbaus der Anlage KMK unter Anwendung der mit dieser Genehmigung ge-

statteten Vorgehensweise für die Entlassung und des mit dieser Genehmigung 

gestatteten Verfahrens für die Freigabe erfolgt nach § 7 Abs. 3 AtG.  

 

Die Genehmigungsvoraussetzungen ergeben sich gemäß § 7 Abs. 3 Satz 2 

AtG aus der entsprechenden Anwendung von § 7 Abs. 2 AtG.  

 

Die Zuständigkeit des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und 

Landesplanung als Genehmigungsbehörde ergibt sich aufgrund § 24 Abs. 2 

Satz 1 AtG und § 1 Abs. 5 der Landesverordnung über die Zuständigkeiten auf 

dem Gebiet des Atom- und Strahlenschutzrechts (StrlSchZuV) i. V. m. lfd. 

Nr. 1.1.2 der Anlage zu dieser Verordnung.  

 

Für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens gilt § 7 Abs. 4 Satz 3 AtG 

in Verbindung mit der AtVfV.   

 

Die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung richtet sich 

nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).  
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2.2 Rechtliche Struktur des Genehmigungsverfahrens 

 

Es handelt sich bei der vorliegenden Genehmigung um eine selbstständige 

Genehmigung und nicht um eine Teilgenehmigung. Mit dieser Genehmigung 

wird ein in sich abgeschlossener Teil des Abbaus gestattet, über den unab-

hängig vom weiteren Fortgang der bereits genehmigten Abbaumaßnahmen 

und der Genehmigung weiterer Abbaumaßnahmen entschieden werden kann. 

Es handelt sich um die Regelung eines Teils der für die dritte Abbauphase ge-

planten Entlassung aller Gebäude und des gesamten Anlagengeländes aus 

dem Regelungsbereich des Atomgesetzes und darauf beruhender Rechtsver-

ordnungen. Der Fortgang der bisher genehmigten Maßnahmen bleibt davon 

im Übrigen unberührt. 

 

Es wird hier – wie in den bisherigen Genehmigungen – darauf hingewiesen, 

dass der Abbau einer Anlage gemäß § 7 Abs. 3 AtG im Gegensatz zu Errich-

tung und Betrieb einer solchen Anlage unter Anwendung von § 19b AtVfV auf-

grund mehrerer selbstständiger Genehmigungen erfolgen kann. Ausweislich 

der amtlichen Begründung zur AtVfV berücksichtigt § 19b AtVfV die Selbst-

ständigkeit der einzelnen Abbaugenehmigungen nach § 7 Abs. 3 AtG. Daher 

sind – so die amtliche Begründung – auch nach Einführung des § 19b AtVfV 

Genehmigungen nach § 7 Abs. 3 AtG nicht durch ein vorläufiges positives Ge-

samturteil als feststellender Regelungsbestandteil der einzelnen Genehmi-

gung zu verbinden. Mit der Prüfung gemäß § 19b Abs. 1 Satz 1 AtVfV im 

Rahmen des erstmaligen Antrags auf Erteilung einer Genehmigung nach § 

7 Abs. 3 AtG, ob die beantragten Maßnahmen weitere Maßnahmen nicht er-

schweren oder verhindern, und ob eine sinnvolle Reihenfolge der Maßnahmen 

vorgesehen ist, wurde über die Zulässigkeit von weiteren beantragten oder 

noch zu beantragenden Maßnahmen keine Aussage getroffen.  

 

Dementsprechend kommt – worauf in der amtlichen Begründung zu § 19b At-

VfV ausdrücklich hingewiesen wird – die für Teilgenehmigungen geltende Re-

gelung des § 7b AtG für die selbstständigen Abbaugenehmigungen nicht zur 
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Anwendung. Es besteht daher keine Bestandskraftpräklusion auf der Grundla-

ge der Genehmigung 1a in Bezug auf die mit diesem Bescheid erteilte Ge-

nehmigung, die nicht auf dem ersten Antrag oder dessen Modifizierungen zur 

Stilllegung und zum Abbau der Anlage KMK beruht, sondern auf einem weite-

ren Antrag mit einem gesonderten Gegenstand. Somit kann Dritten im Klage-

verfahren gegen die mit diesem Bescheid erteilte Genehmigung nicht entge-

gengehalten werden, sie würden Einwendungen aufgrund von Tatsachen er-

heben, die schon im vorangegangenen Genehmigungsverfahren vorgebracht 

worden waren oder hätten vorgebracht werden können.  

 

Das gilt unbeschadet der Tatsache, dass sich die Umweltverträglichkeitsprü-

fung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für die Stilllegung und die Ab-

bauphase 1a auf die insgesamt geplanten und nach Atomrecht zu genehmi-

genden Maßnahmen zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage KMK bezogen 

hat und die hierfür erforderlichen Unterlagen Gegenstand der Öffentlichkeits-

beteiligung waren. In der vorgenannten Genehmigung wird nicht über die 

Umweltverträglichkeit der insgesamt geplanten Maßnahmen entschieden, 

sondern die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens aufgrund des ersten 

Antrags für die Stilllegung und den Abbau der Anlage KMK durchgeführte 

Umweltverträglichkeitsprüfung mit Bewertung der Umweltauswirkungen für die 

insgesamt geplanten Maßnahmen wird gemäß § 14a Abs. 2 Satz 4 AtVfV bei 

der Entscheidung über die jeweilige Genehmigung – auch bei der vorliegen-

den – nach Maßgabe der hierfür geltenden Rechtsvorschriften berücksichtigt. 

 

3 Ablauf des Genehmigungsverfahrens 

 

3.1 Genehmigungsantrag 

 

Diese Genehmigung nach § 7 Abs. 3 AtG wurde mit Schreiben der RWE 

Power AG vom 27. November 2009 beantragt. 
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Beantragt wurde die Genehmigung zur Verkleinerung des Anlagengeländes 

im Rahmen des Abbaus des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich unter  

 

1. Anwendung der Vorgehensweise für die Entlassung aus dem Rege-

lungsbereich des Atomgesetzes und darauf beruhender Rechtsverord-

nungen gemäß Abschnitt 1.1.2 der Genehmigung vom 9. Juni 2009 für 

 

• Bodenflächen des Geländes West, 

 

• bauliche Anlagen auf dem Gelände West, 

 

• den ehemaligen Objektschutzzaun im Bereich des Geländes West 

 

und 

 

2. Anwendung des Verfahrens für die Freigabe aus dem Regelungsbe-

reich des Atomgesetzes und darauf beruhender Rechtsverordnungen 

gemäß Abschnitt 1.2.2 der Genehmigung vom 9. Juni 2009 für 

 

• Bodenflächen des Geländes West, 

 

• bauliche Anlagen auf dem Gelände West. 

 

Das Verfahren für die Freigabe soll nur dann zur Anwendung kommen, wenn 

die Kriterien für die Entlassung nicht eingehalten werden können. 

 

Dem Genehmigungsantrag liegt zugrunde, dass 

 

• alle auf dem Gelände West und in den baulichen Anlagen auf dem Gelän-

de West vorhandenen Restbetriebssysteme unter Nutzung bestehender 

Genehmigungen vom Restbetrieb getrennt sowie entlassen oder freigege-

ben sind,  
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• die in dem Gelände West befindlichen sonstigen Systeme aufgrund beste-

hender Genehmigungen aus der atomrechtlichen Aufsicht entlassen sind, 

 

• der Überwachungsbereich im Rahmen des genehmigten Änderungs-

verfahrens in der Weise verkleinert worden ist, dass das Gelände West 

kein Bestandteil des Überwachungsbereichs mehr ist, 

 

• ein Zaun den Überwachungsbereich gemäß § 36 StrlSchV vom übrigen 

Anlagengelände dauerhaft abgrenzt und  

 

• der Nachweis erbracht ist, dass auf dem Gelände West die Strahlenexposi-

tion der Bevölkerung durch die Direktstrahlung aus Lagerung und Trans-

portvorgängen sowie aus Ableitung mit der Fortluft den mit der Genehmi-

gung vom 16. Juli 2004 für das Gebiet außerhalb des Anlagengeländes 

festgelegten Wert von 250 Mikrosievert im Kalenderjahr unterschreitet. 

 

Im Genehmigungsantrag wird darauf hingewiesen, dass dieser dem Geneh-

migungsantrag zugrunde liegende Anlagenzustand erst im Laufe des Geneh-

migungsverfahrens erreicht werden wird und dann auch die entsprechenden 

Nachweise erbracht werden. Die Antragstellerin hat dieses Vorgehen zur Ver-

fahrensbeschleunigung gewählt.  

 

Nach dem Antrag der RWE Power AG werden keine Maßnahmen aus ge-

nehmigten oder noch zu genehmigenden Abbauschritten durch das beantrag-

te Vorhaben erschwert oder verhindert, da sowohl die Bodenflächen des Ge-

ländes West als auch die auf diesem Gelände befindlichen baulichen Anlagen 

für den Restbetrieb und den Abbau der Anlage KMK nicht mehr erforderlich 

sind.  

 

Die für die Abbauphasen 1b und 2 vorgesehenen Maßnahmen sollen durch 

den Antrag unberührt bleiben.  

 

Die Antragstellerin begründet ihren Antrag damit, dass aufgrund des Abbau-

fortschritts zahlreiche Räumlichkeiten sowie Flächen für den Restbetrieb und 
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den Abbau nicht mehr benötigt werden. Dies gilt insbesondere für das Gelän-

de West als Teil des Anlagengeländes. Das Gelände West und die darauf be-

findlichen baulichen Anlagen sollen daher im Rahmen des Abbaus der Anlage 

KMK schon jetzt entlassen bzw. freigegeben werden, um damit für andere 

Zwecke zur Verfügung zu stehen. 

 

3.2 Prüfung der Notwendigkeit der Durchführung einer zusätzlichen Umwelt-
verträglichkeitsprüfung 

 

Für die beantragte Genehmigung wurde keine zusätzliche Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVP) durchgeführt.  

 

Im Genehmigungsverfahren für die Stilllegung und die Abbauphase 1 des 

Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich fand bereits eine UVP gemäß § 3 des Geset-

zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) i. V. m. Nr. 11.1 der Anla-

ge 1 zum UVPG statt. Diese bezog sich auf die insgesamt geplanten Maß-

nahmen zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage KMK, d. h. auf die Abbau-

phasen 1, 2 und 3. 

 

Die zuständige atomrechtliche Genehmigungsbehörde hat nach § 3a Satz 1 

UVPG festgestellt, dass im Genehmigungsverfahren für den hier beschiede-

nen Antrag nach den Vorschriften des UVPG eine Verpflichtung zur Durchfüh-

rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht besteht. 

 

Die hier beantragte einzelne Maßnahme zum Abbau einer Anlage nach 

§ 7 AtG ist gemäß Nr. 11.1 dritter Halbsatz der Anlage 1 zum UVPG wie eine 

Änderung eines UVP-pflichtigen Vorhabens zu behandeln.  

 

Gemäß § 3e Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 3c Satz 1 und 3 UVPG besteht im Fall einer 

Änderung von UVP-pflichtigen Vorhaben dann eine Verpflichtung zur Durch-

führung einer UVP, wenn nach einer Vorprüfung im Einzelfall diese Änderung 

nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung 

erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die bei der Ent-
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scheidung über den Antrag über die Zulässigkeit der Änderung oder Ergän-

zung im Hinblick auf eine wirksame Umweltvorsorge nach Maßgabe der gel-

tenden Rechtsvorschriften zu berücksichtigen wären. 

 

Dementsprechend hat die Genehmigungsbehörde für den vorliegenden Antrag 

zur Verkleinerung des Anlagengeländes um das Gelände West entsprechend 

der in § 3c Satz 1 UVPG genannten Anlage 2 zum UVPG geprüft, ob die be-

antragten Maßnahmen – einschließlich des Umstandes, dass diese gegen-

über der ursprünglichen Vorhabensbeschreibung vorgezogen werden – nach 

ihrer Einschätzung aufgrund überschlägiger Prüfung erhebliche nachteilige 

Umweltauswirkungen haben können, die bei der Entscheidung über die Zuläs-

sigkeit der beantragten Maßnahmen im Hinblick auf eine wirksame Umwelt-

vorsorge nach Maßgabe der geltenden Rechtsvorschriften zu berücksichtigen 

wären. Bei dieser Prüfung hat die Genehmigungsbehörde auch die Ergebnis-

se der für das Gesamtvorhaben durchgeführten UVP herangezogen. Die Be-

wertung im Rahmen dieser UVP hatte ergeben, dass von den einzelnen Um-

weltauswirkungen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die für die 

UVP relevanten Schutzgüter zu erwarten sind. 

 

Die Vorprüfung des Einzelfalls entsprechend Anlage 2 zu § 3c Satz 1 UVPG 

hat ergeben, dass auch unter Berücksichtigung der bereits durchgeführten 

UVP sämtliche in Betracht kommenden Umweltauswirkungen des beantragten 

Vorhabens unerheblich sind und daher das Vorhaben nach überschlägiger 

Prüfung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann. 

 

Eine UVP im Rahmen des Verfahrens für die vorliegende Genehmigung war 

daher nicht durchzuführen. 

 

Die Bekanntgabe der Feststellung, dass für die beantragte und mit dieser Ge-

nehmigung gestattete Vorgehensweise für die Entlassung und das Verfahren 

für die Freigabe zur Verkleinerung des Anlagengeländes um das Gelände 

West keine UVP durchgeführt wird, ist gemäß § 3a Satz 2 zweiter Halbsatz 

UVPG durch Veröffentlichung am 16. August 2010 im Staatsanzeiger für 

Rheinland-Pfalz erfolgt. 
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3.3 Prüfung der Notwendigkeit der Durchführung einer weiteren Öffentlich-
keitsbeteiligung 

 

Für die hier vorliegende Genehmigung wurde keine zusätzliche Öffentlich-

keitsbeteiligung durchgeführt.  

 

Die Voraussetzungen für die Erforderlichkeit einer weiteren, über die bereits 

erfolgte Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

für die Genehmigung 1a hinausgehenden Öffentlichkeitsbeteiligung liegen 

nicht vor.  

 

Aufgrund der Regelung in § 19b Abs. 2 Satz 1 AtVfV ergibt sich kein Erforder-

nis, eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen, da es sich im vorliegenden 

Fall nicht um den ersten Antrag für das Abbauvorhaben nach § 7 Abs. 3 AtG 

handelt.  

 

Damit richtet sich die Erforderlichkeit der Bekanntmachung und Auslegung al-

lein nach § 4 Abs. 4 AtVfV. Danach kann die Behörde bei einem Antrag nach 

§ 7 Abs. 3 AtG unter den in § 4 Abs. 2 AtVfV genannten Voraussetzungen von 

der Bekanntmachung und Auslegung absehen. Das ist dann der Fall, wenn 

hinsichtlich der beabsichtigten Genehmigung im Sicherheitsbericht keine zu-

sätzlichen oder anderen Umstände darzulegen wären, die nachteilige Wirkun-

gen auf Dritte besorgen lassen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn er-

kennbar ist, dass nachteilige Auswirkungen für Dritte durch die zur Vorsorge 

gegen Schäden getroffenen oder vom Träger des Vorhabens vorgesehenen 

Maßnahmen ausgeschlossen werden oder die sicherheitstechnischen Nach-

teile der Änderung im Verhältnis zu den sicherheitstechnischen Vorteilen ge-

ring sind.  
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Diese Voraussetzungen für das Absehen von einer weiteren Öffentlichkeitsbe-

teiligung liegen hinsichtlich der beantragten Verkleinerung des Anlagengelän-

des unter Anwendung einer bereits u. a. für Anlagenteile genehmigten Vorge-

hensweise zur Entlassung bzw. eines bereits u. a. für Anlagenteile genehmig-

ten Verfahrens zur Freigabe vor.  

 

Der im Jahr 2003 zur Einsicht ausgelegte Sicherheitsbericht „Stilllegung und 

Abbau des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich“ vom 10. Januar 2003 bezieht sich 

unabhängig von der Beschränkung des Antrags auf die Stilllegung und die 

Abbauphase 1 auf die insgesamt geplanten Maßnahmen zur Stilllegung und 

zum Abbau der Anlage KMK. 

 

Die in der vorliegenden Genehmigung festgelegte Vorgehensweise für die 

Entlassung und das festgelegte Verfahren für die Freigabe zur Verkleinerung 

des Anlagengeländes halten sich im Rahmen des im Sicherheitsbericht be-

schriebenen Vorgehens. Daher wären im Sicherheitsbericht keine zusätzli-

chen oder anderen Umstände darzulegen, die nachteilige Auswirkungen für 

Dritte besorgen lassen. 

 

Die Genehmigungsbehörde konnte daher von einer zusätzlichen Bekanntma-

chung und Auslegung absehen. 

 

Sie hat ihr Ermessen dahingehend ausgeübt, dass sie von dieser Möglichkeit 

Gebrauch gemacht hat. Diese Ermessensentscheidung wurde davon getra-

gen, dass im Sicherheitsbericht nicht nur keine anderen oder zusätzlichen 

Umstände darzulegen gewesen wären, die nachteilige Wirkungen auf Dritte 

hätten besorgen lassen können, sondern auch, dass sich die mit dieser Ge-

nehmigung gestattete Vorgehensweise zur Entlassung und das gestattete 

Verfahren zur Freigabe entsprechend an die Genehmigung 1a anlehnt, für die 

bereits eine Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden hat. 
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3.4 Verträglichkeitsprüfung im Sinne von § 34 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) 

 

Für die durch diesen Genehmigungsbescheid gestattete Verkleinerung des 

Anlagengeländes unter Anwendung einer bereits genehmigten Vorgehenswei-

se zur Entlassung bzw. eines bereits genehmigten Verfahrens zur Freigabe 

war keine Verträglichkeitsprüfung mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-

Gebietes gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG durchzuführen.  

 

Die hierfür in § 34 Abs. 1 BNatSchG genannten Voraussetzung liegen nicht 

vor.  

 

Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG hat eine Verträglichkeitsprüfung mit den 

Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes nur dann stattzufinden, wenn 

das zu genehmigende Projekt einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen 

Projekten oder Plänen geeignet ist, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen.  

 

Die Genehmigungsbehörde hat im Rahmen der Vorprüfung des Einzelfalls 

entsprechend Anlage 2 zu § 3c Satz 1 UVPG vor dem Hintergrund der bereits 

durchgeführten UVP für das Gesamtvorhaben bereits festgestellt, dass es kei-

ne Anhaltspunkte dafür gibt, dass die durch diesen Genehmigungsbescheid 

gestatteten Maßnahmen – auch im Zusammenhang mit sonstigen Projekten 

und Plänen – geeignet sein könnten, die im Untersuchungsraum liegenden 

Natura 2000 Gebiete erheblich zu beeinträchtigen.  

 

3.5 Behördenbeteiligung 

 

Für die gesamte Genehmigungsphase 1 wurden im Jahr 2003 gemäß § 7 

Abs. 4 AtG alle Behörden des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der 

sonstigen Gebietskörperschaften beteiligt, deren Zuständigkeitsbereich von 

dem Vorhaben berührt wird.  
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Im Verwaltungsverfahren für die vorliegende Genehmigung wurde die oberste 

Naturschutzbehörde beteiligt. Eine weitere Behördenbeteiligung war nicht er-

forderlich, weil Zuständigkeitsbereiche anderer Behörden durch diese Ge-

nehmigung nicht berührt werden. 

 

3.6 Beteiligung der Bundesaufsicht 

 

Die Genehmigungsbehörde hat im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung 

das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

über den Antrag der RWE Power AG vom 27. November 2009 unterrichtet und 

ihm den Genehmigungsentwurf vorgelegt. Das BMU hat mit Schreiben vom 

21. Dezember 2012 mitgeteilt, dass keine Einwände gegen eine Genehmi-

gungserteilung bestehen. 

 

3.7 Anhörung der Antragstellerin 
 

Der Antragstellerin wurde mit Schreiben vom 14. Januar 2013 Gelegenheit 

gegeben, sich zu dem Genehmigungsbescheid zu äußern. Sie hat mit Schrei-

ben vom 28. Januar 2013 mitgeteilt, dass aus ihrer Sicht keine Einwände ge-

gen den Bescheid bestehen. 
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4 Rechtliche und technische Würdigung 

4.1 Genehmigungsvoraussetzungen 

 

4.1.1 Genehmigungsvoraussetzungen nach § 7 Abs. 3 i. V. m. § 7 Abs. 2 AtG 

 

4.1.1.1 Zuverlässigkeit der Antragstellerin und Fachkunde der verantwortli-
chen Personen (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 AtG) 

 

Zur Erfüllung der Vorraussetzungen der Nr. 1 des § 7 Abs. 2 AtG wird auf den 

Bescheid vom 16. Juli 2004 (Genehmigung 1a) verwiesen. Die dort getroffe-

nen Feststellungen gelten auch für die mit diesem Bescheid genehmigten 

Maßnahmen.  

 

Die für die Leitung und Beaufsichtigung des Restbetriebs und des Abbaus der 

Anlage KMK verantwortlichen Personen sind in der Sicherheitsspezifikation 

(SSP) „Personelle Betriebsorganisation“ (Abschnitt 2 Nr. 5 des Tenors dieser 

Genehmigung) aufgeführt. Sie sind der Genehmigungsbehörde seit Jahren 

bekannt. Neben Ausbildung und Berufserfahrung besitzen diese Personen 

auch die erforderliche Fachkunde für die mit diesem Bescheid genehmigten 

Maßnahmen.  

 

4.1.1.2 Notwendige Kenntnisse der sonst tätigen Personen (§ 7 Abs . 2 Nr. 2 AtG) 
 

Die in der Anlage KMK sonst tätigen Personen besitzen die notwendigen 

Kenntnisse auf der Basis der „Richtlinie über die Gewährleistung der notwen-

digen Kenntnisse der beim Betrieb von Kernkraftwerken sonst tätigen Perso-

nen“. 

 

Die Fachkunde wird durch entsprechende Schulungen, u. a. über den siche-

ren Betrieb der Anlage KMK, die möglichen Gefahren und die anzuwendenden 

Schutzmaßnahmen, auf dem jeweils erforderlichen Stand gehalten.  
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Die Durchführung der Maßnahmen zur Kenntniserhaltung wird von der atom-

rechtlichen Aufsichtsbehörde regelmäßig überwacht.  

 

4.1.1.3 Vorsorge gegen Schäden (§ 7 Abs. 2 Nr. 3 AtG) 
 

Die Genehmigungsbehörde hat geprüft, ob entsprechend den vorgelegten An-

tragsunterlagen die nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderli-

che Vorsorge gegen Schäden für die mit dieser Genehmigung gestatteten 

Maßnahmen getroffen ist.  

 

Der nachfolgenden Bewertung liegen die in Abschnitt 2 des Tenors dieser Ge-

nehmigung aufgeführten Unterlagen und die Erkenntnisse der atomrechtlichen 

Aufsichtsbehörde zugrunde. 

 

Die Genehmigungsbehörde kommt zu folgendem Ergebnis: 

 

4.1.1.3.1 Zustand der Systeme im Gelände West 
 

Alle auf dem Gelände West vorhandenen Restbetriebssysteme wurden in 

Durchführung der bereits erteilten Genehmigungen nach § 7 Abs. 3 AtG der 

atomrechtlichen Aufsicht im Rahmen verschiedener Änderungsanzeigen mit-

geteilt und vom Restbetrieb der Anlage KMK getrennt und stillgesetzt. Sie 

wurden in Durchführung der bereits erteilten Abbaugenehmigungen aus dem 

Regelungsbereich des Atomgesetzes und darauf beruhenden Rechtsverord-

nungen entlassen.  

 

Die sonstigen Systeme im Gelände West wurden ebenfalls in Durchführung 

der bereits erteilten Genehmigungen nach § 7 Abs. 3 AtG aus dem Rege-

lungsbereich des Atomgesetzes und darauf beruhenden Rechtsvorschriften 

entlassen. Sie werden jedoch weiterhin nach konventionellem Regelwerk be-

trieben.  
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Auch der Überwachungsbereich der Anlage KMK wurde in Durchführung der 

bereits erteilten Abbaugenehmigungen im Rahmen der atomrechtlichen Auf-

sicht mit einer Änderungsanzeige in der Weise verkleinert, dass das Gelände 

West kein Bestandteil des Überwachungsbereichs gemäß § 36 StrlSchV mehr 

ist. 

 

Der verkleinerte Überwachungsbereich und das übrige Anlagengelände sind 

durch einen festen Zaun vom Anlagengelände West abgegrenzt. Der ehemali-

ge Objektschutzzaun im Bereich des Geländes West dient nicht mehr der Ein-

grenzung des Überwachungsbereichs. Er ist daher für den Restbetrieb der An-

lage KMK nicht mehr erforderlich.  

 

Zur Dokumentation des Anlagenzustandes hat die RWE Power AG zusätzlich 

zu den o. g. Änderungsanzeigen die in Abschnitt 2 unter Nr. 9 des Tenors die-

ser Genehmigung genannte Unterlage vorgelegt. Hierzu hat der im Rahmen 

der atomrechtlichen Aufsicht hinzugezogene Sachverständige in der in Ab-

schnitt 2 unter Nr. 10 des Tenors dieser Genehmigung genannten Unterlage 

Stellung genommen. Die Prüfung der zuvor genannten Unterlagen durch die 

Genehmigungsbehörde hat ergeben, dass der Nachweis des o. g. Zustands 

der Systeme und des Anlagengeländes erbracht worden ist.  

 

Damit liegt der dem Genehmigungsantrag vom 27. November 2009 zugrunde 

gelegte Anlagenzustand vor.  

 

4.1.1.3.2 Entlassung von Bodenflächen und baulichen Anlagen 
 

Der nachfolgenden Bewertung liegen im Wesentlichen die in Abschnitt 2 des 

Tenors dieser Genehmigung unter Nr. 2, 3, 4, 6, 8, 9 und 10 genannten Unter-

lagen zugrunde.  

 

Die Entlassung im Sinne dieser Genehmigung bedeutet Herausgabe im Sinne 

des Leitfadens zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss und zum Abbau von 
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Anlagen oder Anlagenteilen nach § 7 des Atomgesetzes vom 12. August 2009 

(BAnz 2009, Nr. 162a). 

 

4.1.1.3.2.1 Anwendungsbereich der Vorgehensweise für die Entlassung 
 

Im Abschnitt 1.1.1 des Tenors dieser Genehmigung wird bestimmt, dass die 

Vorgehensweise zur Entlassung auf die Bodenflächen des Geländes West, 

auf die baulichen Anlagen auf dem Gelände West und auf den ehemaligen 

Objektschutzzaun im Bereich des Geländes West angewendet werden kann, 

soweit sie entsprechend der in Abschnitt 2 unter Nr. 3 des Tenors dieser Ge-

nehmigung genannten Unterlage der Kontaminationsklasse I zuzuordnen sind.  

 

Dabei erfolgt die Prüfung und Einstufung in die Kontaminationsklasse I wie 

bisher im Aufsichtsverfahren. 

 

Die Genehmigungsbehörde kommt nach Prüfung und Bewertung der Antrags-

unterlagen sowie des Zustandes der Systeme im Gelände West (vergleiche 

Abschnitt 4.1.1.3.1 der Begründung dieser Genehmigung) zu dem Ergebnis, 

dass sich die Vorgehensweise für die Entlassung auf den o. g. Anwendungs-

bereich erstrecken kann.  

 

Hierfür ist insbesondere maßgeblich, dass das Gelände West außerhalb des 

Überwachungsbereichs der Anlage KMK liegt, der Überwachungsbereich und 

das übrige Anlagengelände gegen das Gelände West durch einen festen Zaun 

abgegrenzt sind, die Systeme auf dem Gelände West keine Verbindung mehr 

mit den Restbetriebssystemen der Anlage KMK haben und alle Systeme auf 

dem Gelände West nicht mehr dem Regelungsbereich des Atomgesetzes und 

darauf beruhender Rechtsverordnungen unterliegen. Dadurch ist eine Konta-

mination des Geländes West und der sich darauf befindlichen baulichen Anla-

gen ausgeschlossen. Zugleich wird dadurch verhindert, dass durch eine an-

derweitige Nutzung der entlassenen baulichen Anlagen und Bodenflächen un-

zulässige Beeinträchtigungen der Restbetriebsysteme auftreten können. 

Durch die Entlassung von Flächen des Geländes West und der sich darauf be-
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findenden baulichen Anlagen wird auch der weitere Abbau der Anlage KMK 

nicht behindert, da das Gelände West und die sich darauf befindenden bauli-

chen Anlagen nicht mehr für den atomrechtlich relevanten Restbetrieb der An-

lage KMK und deren Abbau benötigt werden.  

 

Auch ist nach Prüfung der in Abschnitt 2 unter Nr. 9 des Tenors dieser Ge-

nehmigung genannten Unterlage durch die Genehmigungsbehörde der Nach-

weis erbracht, dass auf dem Gelände West die Strahlenexposition der Bevöl-

kerung durch die Direktstrahlung aus Lagerung und Transportvorgängen so-

wie aus Ableitung mit der Fortluft den mit der Genehmigung vom 16. Juli 2004 

für das Gebiet außerhalb des Anlagengeländes festgelegten Wert von 

250 Mikrosievert im Kalenderjahr unterschreitet.  

 

Damit gehen von der Entlassung von Flächen des Geländes West und der 

sich darauf befindenden baulichen Anlagen keine nachteiligen Auswirkungen 

aus, sofern die Vorgehensweise für die Entlassung eingehalten wird.  

 

Auch gegen die Entlassung des ehemaligen Objektschutzzauns im Bereich 

des Geländes West bestehen keine Bedenken, wenn die Vorgehensweise für 

die Entlassung eingehalten wird, da er nicht mehr zur Abgrenzung des Über-

wachungsbereichs benötigt wird.  

 

4.1.1.3.2.2 Vorgehensweise für die Entlassung 
 

Im Abschnitt 1.1.2 des Tenors dieser Genehmigung wird die Vorgehensweise 

für die Entlassung wie folgt geregelt: 

 

Der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde für die Anlage KMK ist der Nachweis 

der Einstufung der Bodenflächen und der baulichen Anlagen in die Kontamina-

tionsklasse I entsprechend den in der in Abschnitt 2 unter Nr. 3 des Tenors 

dieser Genehmigung aufgeführten Unterlage genannten Kriterien und Verfah-

ren vorzulegen. Die Einstufung in die Kontaminationsklasse ist von der atom-

rechtlichen Aufsichtsbehörde schriftlich bestätigen zu lassen. 
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Die notwendigen Beweissicherungsmessungen für die Einstufung der Boden-

flächen und baulichen Anlagen in die Kontaminationsklasse I sind nach Zu-

stimmung der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde zu dem Programm für diese 

Messungen entsprechend der Strahlenschutzanweisung Nr. 38 (Abschnitt 2 

Nr. 4 des Tenors dieser Genehmigung) durchzuführen. 

 

Eine Kontamination der Bodenflächen und der baulichen Anlagen, für die das 

Verfahren der Entlassung angewandt wird, ist ab dem Zeitpunkt der Beweissi-

cherungsmessungen durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Dies ist ge-

genüber der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde nachzuweisen. 

 

Prüfungen der Genehmigungsbehörde 
 

Die Genehmigungsbehörde hat geprüft, ob diese dem Antrag entsprechende 

Vorgehensweise unter Berücksichtigung des Atomgesetzes und darauf beru-

hender Rechtsverordnungen angewandt werden kann, um die Bodenflächen 

des Geländes West und die auf dem Gelände West befindlichen baulichen An-

lagen aus dem Regelungsbereich des Atomgesetzes und darauf beruhender 

Rechtsverordnungen zu entlassen. 

 

Die Kontaminationsfreiheit ist nach den in der in Abschnitt 2 unter Nr. 3 des 

Tenors dieser Genehmigung aufgeführten Unterlage genannten Kriterien und 

Verfahren und der zugehörigen Strahlenschutzanweisung Nr. 38 (Abschnitt 2 

Nr. 4 des Tenors dieser Genehmigung) nachzuweisen. In der in Abschnitt 2 

unter Nr. 3 des Tenors dieser Genehmigung aufgeführten Unterlage sind fol-

gende Kriterien und Verfahren als Voraussetzung für die Einstufung in die 

Kontaminationsklasse I und damit die Entlassung aufgeführt: 

 

• die bauliche Anlage oder die Bodenfläche sind für den atomrechtlich rele-

vanten Restbetrieb nicht mehr erforderlich, 

 

• die bauliche Anlage oder die Bodenfläche waren zu keinem Zeitpunkt Kon-

trollbereiche, in denen mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wurde 
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und es erfolgten dort keine Transporte oder Lagerung von Materialien mit 

Kontaminationen oberhalb der Grenzwerte, die außerhalb von Strahlen-

schutzbereichen zulässig sind, 

 

• eine Kontamination oder Aktivierung der baulichen Anlage oder Bodenflä-

che kann aufgrund der Betriebshistorie oder aufgrund der Nutzung plausi-

bel ausgeschlossen werden, so dass mit im Einzelfall festzulegenden Be-

weissicherungsmessungen belegt werden kann, dass Kontaminations- und 

Aktivierungsfreiheit gegeben ist. 

 

Die Genehmigungsbehörde kommt zu der Auffassung, dass  

 

• die oben genannten Kriterien und Verfahren für die Einstufung in die Kon-

taminationsklasse I als Voraussetzung für die Entlassung,  

 

• das zur Einstufung in die Kontaminationsklasse I vorzulegende Programm 

für Beweissicherungsmessungen, dem die atomrechtliche Aufsichtsbehör-

de zustimmen muss und durch das zu belegen ist, dass die Kontamina-

tions- und Aktivierungsfreiheit gegeben ist, 

 

• die Durchführung der Beweissicherungsmessungen entsprechend der 

Strahlenschutzanweisung Nr. 38 (Abschnitt 2 Nr. 4 des Tenors) 

 

• die Erbringung des Nachweises gegenüber der atomrechtlichen Aufsichts-

behörde, dass die zu entlassenden baulichen Anlagen und Flächen in die 

Kontaminationsklasse I einzustufen sind, 

 

• die Zustimmung der Aufsichtsbehörde zu dieser Einstufung und  

 

• die Anforderung, dass geeignete Maßnahmen zu treffen sind, um ab dem 

Zeitpunkt der Beweissicherungsmessungen eine Kontamination der bauli-

chen Anlagen und Bodenflächen zu verhindern, und dies der atomrechtli-

chen Aufsichtsbehörde nachzuweisen ist, 
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ausreichen, um bauliche Anlagen und Bodenflächen aus dem Regelungsbe-

reich des Atomgesetzes und darauf beruhenden Rechtsverordnungen zu ent-

lassen. 

 

Diese Beurteilungskriterien und Anforderungen entsprechen denen, die auch 

Basis der Genehmigung vom 9. Juni 2009 für die Vorgehensweise zur Entlas-

sung waren. 

 

Zusammenfassend kommt die Genehmigungsbehörde unter Berücksichtigung 

der Antragsunterlagen zu dem Ergebnis, dass  

 

• die Bodenflächen des Geländes West und 

 

• die auf dem Gelände West befindlichen baulichen Anlagen 

 

Gegenstand der von der Genehmigungsbehörde in Abschnitt 1.1.2 des Tenors 

dieser Genehmigung beschriebenen Vorgehensweise für die Entlassung von 

Anlagenteilen aus dem Regelungsbereich des Atomgesetzes und darauf be-

ruhender Rechtsverordnungen sein können. 

 

Die Bodenflächen des Geländes West und die auf dem Gelände West befind-

lichen baulichen Anlagen sind aus dem Regelungsbereich des Atomgesetzes 

und darauf beruhenden Rechtsverordnungen entlassen, ohne dass es eines 

gesonderten Verwaltungsaktes bedarf, wenn die 

 

• Beweissicherungsmessungen nach Zustimmung der atomrechtlichen Auf-

sichtsbehörde durchgeführt wurden, 

 

• vorgesehene schriftliche Bestätigung der atomrechtlichen Aufsichtsbehör-

de über die zutreffende Einstufung in die Kontaminationsklasse I vorliegt 

und 
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• gegenüber der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde nachgewiesen wurde, 

dass Maßnahmen getroffen wurden, die ab dem Zeitpunkt der Durchfüh-

rung der Beweissicherungsmessungen eine Kontamination der zu entlas-

senden baulichen Anlagen und Bodenflächen verhindern. 

 

Damit endet die atomrechtliche Aufsicht über das Gelände West und die auf 

dem Gelände West befindlichen baulichen Anlagen. 

 

4.1.1.3.3 Freigabe der Bodenflächen und baulichen Anlagen 
 

Der nachfolgenden Bewertung liegen im Wesentlichen die in Abschnitt 2 des 

Tenors dieser Genehmigung unter Nr. 2, 3, 4, 6, 8, 9 und 10 genannten Unter-

lagen zugrunde.  

 

4.1.1.3.3.1  Anwendungsbereich des Verfahrens für die Freigabe 
 

Im Abschnitt 1.2.1 des Tenors dieser Genehmigung wird bestimmt, dass das 

unter 1.2.2 des Tenors dieser Genehmigung festgelegte Verfahren für die 

Freigabe nach § 29 StrlSchV auf die Bodenflächen des Geländes West und 

auf die baulichen Anlagen auf diesem Gelände angewendet werden kann, 

wenn sie entsprechend der in Abschnitt 2 unter Nr. 3 des Tenors dieser Ge-

nehmigung genannten Unterlage der Kontaminationsklasse II oder III zuzu-

ordnen sind.  

 

Dabei erfolgt die Prüfung der Einstufung in die Kontaminationsklasse II oder III 

wie bisher im Aufsichtsverfahren. 

 

Die Genehmigungsbehörde kommt nach Prüfung und Bewertung der Antrags-

unterlagen sowie des Zustandes der Systeme auf dem Gelände West (ver-

gleiche Abschnitt 4.1.1.3.1 der Begründung dieser Genehmigung) zu dem Er-

gebnis, dass sich das Verfahren zur Freigabe auf den o. g. Anwendungsbe-

reich erstrecken kann.  
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Hierfür ist insbesondere maßgeblich, dass das Gelände West außerhalb des 

Überwachungsbereichs der Anlage KMK liegt, der Überwachungsbereich und 

das übrige Anlagengelände gegen das Gelände West durch einen festen Zaun 

abgegrenzt sind, die Systeme auf dem Gelände West keine Verbindung mehr 

mit den Restbetriebssystemen der Anlage KMK haben und alle Systeme auf 

dem Gelände West nicht mehr dem Regelungsbereich des Atomgesetzes und 

darauf beruhender Rechtsverordnungen unterliegen. Dadurch ist eine Rekon-

tamination des Geländes West und der sich darauf befindlichen baulichen An-

lagen ausgeschlossen. Zugleich wird dadurch verhindert, dass durch eine an-

derweitige Nutzung der freigegebenen baulichen Anlagen und Bodenflächen 

unzulässige Beeinträchtigungen der Restbetriebsysteme auftreten können. 

Durch die Freigabe von Bodenflächen des Geländes West und sich darauf be-

findlicher baulicher Anlagen wird auch der weitere Abbau der Anlage KMK 

nicht behindert, da das Gelände West und sich die darauf befindlichen bauli-

chen Anlagen nicht mehr für den atomrechtlich relevanten Restbetrieb der An-

lage KMK und deren Abbau benötigt werden.  

 

Auch ist nach Prüfung durch die Genehmigungsbehörde der Nachweis er-

bracht, dass die Betreiberin betrieblich sicherstellt, dass die Strahlenexposition 

der Bevölkerung durch die Direktstrahlung aus Lagerung und Transportvor-

gängen sowie durch Strahlung aus Ableitung mit der Fortluft den mit der Ge-

nehmigung vom 16 Juli 2004 für das Gebiet außerhalb des Anlagengeländes 

festgelegten Wert von 250 Mikrosievert im Kalenderjahr auch auf dem Gelän-

de West unterschreitet. 

 

Damit gehen von der Freigabe von Flächen des Geländes West und sich da-

rauf befindlicher baulicher Anlagen keine nachteiligen Auswirkungen aus, so-

fern das in der Genehmigung festgelegte Verfahren für die Freigabe eingehal-

ten wird.  
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4.1.1.3.3.2  Verfahren für die Freigabe 
 

In Abschnitt 1.2.2 des Tenors dieser Genehmigung wird aufgrund § 29 Abs. 4 

StrlSchV folgendes Verfahren zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen 

nach § 29 Abs. 2 Satz 2 StrlSchV für die uneingeschränkte Freigabe gemäß 

§ 29 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 StrlSchV festgelegt: 

 

Der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde für die Anlage KMK ist der Nachweis 

der Einstufung der jeweiligen Bodenfläche oder baulichen Anlage in die Kon-

taminationsklasse II oder III entsprechend den in der in Abschnitt 2 unter Nr. 3 

des Tenors dieser Genehmigung aufgeführten Unterlage genannten Kriterien 

und Verfahren vorzulegen. Die hierfür notwendigen Messungen zum Nach-

weis der Art und Höhe der Kontamination sind nach Zustimmung der atom-

rechtlichen Aufsichtsbehörde zu dem Programm für diese Messungen ent-

sprechend der Strahlenschutzanweisung Nr. 38 (Abschnitt 2 Nr. 4 des Tenors 

dieser Genehmigung) durchzuführen. Die Einstufung ist von der atomrechtli-

chen Aufsichtsbehörde schriftlich bestätigen zu lassen. Eine Rekontamination 

der Bodenfläche ist ab dem Zeitpunkt der Messungen durch geeignete Maß-

nahmen zu verhindern. Dies ist gegenüber der atomrechtlichen Aufsichtsbe-

hörde nachzuweisen. 

 

Es ist das in der in Abschnitt 2 unter Nr. 3 des Tenors dieser Genehmigung 

aufgeführten Unterlage beschriebene „Freigabeverfahren Sekundärbereich“ 

durchzuführen und die Einhaltung der darin für die Freigabe genannten Be-

dingungen gegenüber der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde für die Anlage 

KMK nachzuweisen. 

 

Das in diesem Genehmigungsverfahren festgelegte Freigabeverfahren sieht 

wie bisher ausschließlich die uneingeschränkte Freigabe nach § 29 Abs. 2 

Nr. 1 StrlSchV vor. Eine Freigabe kann nur erfolgen, wenn die festgestellte 

Kontamination höchstens 10 % der Werte der für die uneingeschränkte Frei-

gabe nach § 29 StrlSchV zulässigen Werte beträgt. Im Rahmen des „Frei-
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gabeverfahrens Sekundärbereich“ bedarf es eines schriftlichen Freigabebe-

scheides der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde aufgrund eines entsprechen-

den Antrags der Genehmigungsinhaberin.  

 

Prüfungen der Genehmigungsbehörde 
 

Die Genehmigungsbehörde hat geprüft, ob dieses dem Antrag entsprechende 

Verfahren unter Berücksichtigung des Atomgesetzes und darauf beruhender 

Rechtsverordnungen angewandt werden kann, um für die Bodenflächen und 

baulichen Anlagen gemäß Abschnitt 1.2.1 des Tenors dieser Genehmigung 

den Nachweis der Erfüllung der Anforderungen nach § 29 Abs. 2 Satz 2 

StrlSchV für die uneingeschränkte Freigabe gemäß § 29 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 

StrlSchV zu erbringen. 

 

Zum Nachweis der Einstufung der baulichen Anlagen und Bodenflächen in die 

Kontaminationsklasse II oder III sowie zur Einhaltung der Bedingungen aus 

dem Freigabeverfahren nach den in der in Abschnitt 2 unter Nr. 3 des Tenors 

dieser Genehmigung aufgeführten Unterlage genannten Kriterien und Verfah-

ren und der zugehörigen Strahlenschutzanweisung Nr. 38 (Abschnitt 2 Nr. 4 

des Tenors dieser Genehmigung) sind in der in Abschnitt 2 unter Nr. 3 des 

Tenors dieser Genehmigung aufgeführten Unterlage folgende Kriterien aufge-

führt: 

 

• die bauliche Anlage und die Bodenfläche sind für den atomrechtlich rele-

vanten Restbetrieb nicht mehr erforderlich, 

 

• die bauliche Anlage und die Bodenfläche waren zu keinem Zeitpunkt ein 

Kontrollbereich, in dem mit offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wur-

de, 

 

• die festgestellte Kontamination beträgt höchstens 10 % der Werte der für 

die uneingeschränkte Freigabe nach § 29 StrlSchV zulässigen Werte. 
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Die Genehmigungsbehörde kommt zu der Auffassung, dass die Einhaltung 

dieser Kriterien und der Anforderungen, dass 

 

• vor Freigabe der baulichen Anlage oder Bodenfläche die Art und die Höhe 

der Kontamination durch Messung zu belegen ist und 

 

• Maßnahmen getroffen wurden, die ab dem Zeitpunkt der Messungen für 

die Einstufung der baulichen Anlage oder Bodenfläche in die Kontaminati-

onsklasse II oder III eine Rekontamination der freizugebenden baulichen 

Anlagen und Bodenflächen verhindern, 

 

ausreichen, um für die baulichen Anlagen und Bodenflächen gemäß Abschnitt 

1.2.1 des Tenors dieser Genehmigung den Nachweis der Erfüllung der Anfor-

derungen nach § 29 Abs. 2 Satz 2 StrlSchV für die uneingeschränkte Freigabe 

gemäß § 29 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 StrlSchV zu erbringen. 

 

Diese Kriterien und Anforderungen entsprechen denen, die auch Basis der 

Genehmigung vom 9. Juni 2009 für die Vorgehensweise zur Entlassung und 

das Verfahren für die Freigabe zur Verkleinerung des Anlagengeländes wa-

ren.  

 

Die Einhaltung der Kriterien ist entsprechend dem Abschnitt 1.2.2 des Tenors 

dieser Genehmigung im atomrechtlichen Aufsichtsverfahren für die Anlage 

KMK nachzuweisen. 

 

Das von der Antragstellerin beschriebene Verfahren sieht vor, dass vor der 

Freigabe von baulichen Anlagen und Bodenflächen der Nachweis der Einstu-

fung in die Kontaminationsklasse II oder III zu führen ist. Der Nachweis der 

Einstufung der baulichen Anlagen und Bodenflächen in die Kontaminations-

klassen II und III ist der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde zur Zustimmung 

vorzulegen. Diese Forderung wird durch den ersten Spiegelpunkt des Ab-

schnitts 1.2.2 des Tenors dieser Genehmigung umgesetzt. Die Einstufung der 

baulichen Anlagen und Bodenflächen in die Kontaminationsklasse II oder III ist 

von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde schriftlich bestätigen zu lassen.  
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Die Anforderung, dass vor der Freigabe von baulichen Anlagen und Bodenflä-

chen durch Messungen zu belegen ist, dass die Bedingungen nach der in Ab-

schnitt 2 unter Nr. 3 des Tenors dieser Genehmigung aufgeführten Unterlage 

für die Freigabe erfüllt sind, kann durch das von der Antragstellerin vorgese-

hene Verfahren erfüllt werden und ist entsprechend dem zweiten Spiegelpunkt 

in Abschnitt 1.2.2 des Tenors dieser Genehmigung im atomrechtlichen Auf-

sichtsverfahren für die Anlage KMK nachzuweisen. Das hierfür notwendige 

Messprogramm ist der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde zuvor zur Zustim-

mung vorzulegen.  

 

Die Anforderung, dass eine Rekontamination der baulichen Anlagen und Bo-

denflächen ab dem Zeitpunkt der Messungen verhindert werden, ist dadurch 

erfüllt, dass gegenüber der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde nachzuweisen 

ist, dass geeignete Maßnahmen dagegen ergriffen wurden. Diese Anforderung 

wird durch den dritten Spiegelpunkt des Abschnitts 1.2.2 des Tenors dieser 

Genehmigung festgeschrieben. 

 

Der vierte Spiegelpunkt des Abschnitts 1.2.2 des Tenors dieser Genehmigung 

sieht vor, dass das in der in Abschnitt 2 unter Nr. 3 des Tenors dieser Geneh-

migung aufgeführten Unterlage beschriebene „Freigabeverfahren Sekundär“ 

durchzuführen und die Einhaltung der darin für die Freigabe genannten Be-

dingungen gegenüber der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde für die Anlage 

KMK nachzuweisen ist. 

 

Zusammenfassend ist unter Berücksichtigung der Antragsunterlagen festzu-

stellen, dass keine Einwände bestehen, das in Abschnitt 1.2.2 des Tenors die-

ser Genehmigung beschriebene Verfahren für die Freigabe nach § 29 

StrlSchV auf die in Abschnitt 1.2.1 des Tenors dieser Genehmigung im An-

wendungsbereich definierten baulichen Anlagen und Bodenflächen anzuwen-

den. 
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4.1.1.4 Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen 
(§ 7 Abs. 2 Nr. 4 AtG) 

 

Die Vorsorge zur Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen (De-

ckungsvorsorge) aufgrund des § 13 AtG in Verbindung mit § 12 der Atom-

rechtlichen Deckungsvorsorge-Verordnung (AtDeckV) wurde in der Genehmi-

gung für die Stilllegung und die Abbauphase 1a des Kernkraftwerks Mülheim-

Kärlich vom 16. Juli 2004 festgesetzt. 

 

Mit dem vorliegenden Bescheid sind keine Maßnahmen verbunden, die eine 

Neufestsetzung der Deckungsvorsorge notwendig machen. Änderungen der 

gesetzlichen Bestimmungen, die eine Neufestsetzung der Höhe der Vorsorge 

für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen erforderlich ma-

chen würden, liegen nicht vor.  

 

Es ist sichergestellt, dass sich die Haftpflichtversicherung, die zum Nachweis 

der Erbringung der nach der Genehmigung vom 16 Juli 2004 festgesetzten 

Deckungsvorsorge vorgelegt wurde, auch auf die durch diesen Bescheid ge-

nehmigten Maßnahmen erstrecken wird, da nach Punkt 5 des Tenors dieser 

Genehmigung der atomrechtlichen Genehmigungsbehörde innerhalb von drei 

Monaten nach Erteilung des Bescheides eine entsprechend Erstreckungser-

klärung des Haftpflichtversicherers vorzulegen ist. 

 

4.1.1.5 Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter 
(§ 7 Abs. 2 Nr. 5 AtG) 

 

Der Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter wurde 

in der Genehmigung für die Stilllegung und die Abbauphase 1a des Kernkraft-

werks Mülheim-Kärlich vom 16. Juli 2004 behandelt.  

Durch die vorliegende Genehmigung ergeben sich keine Änderungen, die eine 

Anpassung der Maßnahmen zum Schutz der Anlage gegen Störmaßnahmen 

oder sonstige Einwirkungen Dritter gegenüber dem Stand der Genehmigung 

1a erforderlich machen. 
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4.1.1.6 Öffentliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf die Umweltaus-
wirkungen (§ 7 Abs. 2 Nr. 6 AtG) 

 

Öffentliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf Umweltauswirkungen, 

werden von dieser Genehmigung nicht berührt.  

 

Die Vorprüfung des Einzelfalls entsprechend Anlage 2 zu § 3c Satz 1 UVPG 

hat ergeben, dass unter Berücksichtigung der bereits durchgeführten UVP 

sämtliche in Betracht kommenden Umweltauswirkungen des beantragten Vor-

habens unerheblich sind und daher das Vorhaben nach überschlägiger Prü-

fung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann. 

 

Dieser Bewertung liegt im Hinblick auf mögliche radiologische Auswirkungen 

zugrunde, dass bei Einhaltung der in dieser Genehmigung festgelegten Vor-

gehensweise für die Entlassung und des in dieser Genehmigung festgelegten 

Verfahrens für die Freigabe erhebliche radiologische Auswirkungen ausge-

schlossen sind.  

 

Im Rahmen der Vorgehensweise für die Entlassung wird festgestellt, dass kei-

ne im Rahmen der Strahlenschutzverordnung relevante Radioaktivität vorliegt.  

 

Im Rahmen des Verfahrens für die Freigabe wird nachgewiesen, dass die Ra-

dioaktivität nach den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften des 

§ 29 StrlSchV im Hinblick auf mögliche betroffene Schutzgüter vernachlässig-

bar gering ist.  

 

4.1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Genehmigungsvoraussetzungen  

4.1.2.1 Landesbauordnung 
 

§ 70 Abs. 6 der Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz (LBauO), wonach ei-

ne atomrechtliche Genehmigung nach § 7 AtG die Baugenehmigung nach der 

Landesbauordnung einschließt, findet keine Anwendung, da mit dieser Ge-
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nehmigung keine bauordnungsrechtlich relevanten Maßnahmen gestattet 

werden. Dementsprechend waren einschlägige Vorschriften der Landesbau-

ordnung nicht zu prüfen.  

 

4.1.2.2 Zulässigkeit gemäß § 34 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) 

 

Die durch diesen Genehmigungsbescheid gestatteten Maßnahmen sind nicht 

gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG unzulässig. Gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG wä-

ren diese Maßnahmen nur dann unzulässig, wenn eine Verträglichkeitsprü-

fung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG ergeben hätte, dass das Projekt zu 

erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die 

Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen 

könnte. Wie unter Punkt 3.4 dargelegt war aber schon mangels Geeignetheit 

des zu genehmigenden Projekts, Natura 2000-Gebiete zu beeinträchtigen, ei-

ne Verträglichkeitsprüfung mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-

Gebieten nicht durchzuführen, so dass schon von daher eine Unzulässigkeit 

gemäß § 34 Abs. 2 BNatSchG nicht in Betracht kommt .  

 

Auf die Relevanzprüfung in Abschnitt V der Begründung der Genehmigung 1a 

vom 16. Juli 2004 wird verwiesen.  

 

4.1.2.3 Eingriff in Natur und Landschaft nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
 

Ein Eingriff in die Natur und Landschaft wird durch diese Genehmigung nicht 

gestattet. Mit den durch diesen Genehmigungsbescheid gestatteten Maßnah-

men sind insbesondere keine Veränderungen des mit der belebten Boden-

schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels im Sinne von 

§ 14 Abs. 1 BNatSchG verbunden. 
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4.1.2.4 Katastrophenschutz 
 

Es ist keine besondere Alarm- und Einsatzplanung für die Anlage KMK mehr 

erforderlich.  

 

4.2  Entsorgungsvorsorge  

 

Durch die mit dieser Genehmigung getroffenen Festlegungen für die Entlas-

sung bzw. Freigabe von Bodenflächen mit den darauf befindlichen baulichen 

Anlagen fallen keine radioaktiven Reststoffe an, für die ein Entsorgungsvor-

sorgenachweis zu führen ist.  

 

4.3  Einwendungen im Rahmen des Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahrens für 
die erste Abbauphase 

 

4.3.1  Verfahrensrechtliche Aspekte 

 

Das für die Stilllegung und den Abbau der Anlage KMK durchgeführte Öffent-

lichkeitsbeteiligungsverfahren bezog sich unbeschadet der für das Gesamt-

vorhaben ausgelegten Unterlagen auf die erste Abbauphase. Ein Teil der ers-

ten Abbauphase wurde durch die Genehmigung für die Stilllegung und die Ab-

bauphase 1a des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich vom 16. Juli 2004 und die 

Genehmigung zur Änderung und Ergänzung der Genehmigung vom 16. Juli 

2004 für die Stilllegung und die Abbauphase 1a des Kernkraftwerks Mülheim-

Kärlich vom 23. Februar 2006 gestattet. Im Übrigen ruht das Genehmigungs-

verfahren bezüglich der restlichen beantragten Regelungsgegenstände der 

ersten Abbauphase.  

 

Die mit dem vorliegenden Bescheid genehmigte Vorgehensweise für die Ent-

lassung von baulichen Anlagen und Bodenflächen und das genehmigte Ver-

fahren für die Freigabe von baulichen Anlagen und Bodenflächen waren nicht 
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Gegenstand der ersten Abbauphase, sondern beruhen auf einem weiteren An-

trag. Damit wird ein Teilbereich der für die dritte Abbauphase geplanten Ent-

lassung und Freigabe aller Gebäude und des gesamten Anlagengeländes aus 

dem Regelungsbereich des Atomgesetzes und darauf beruhender Rechtsver-

ordnungen vorgezogen. 

 

Auch wenn danach der Regelungsgegenstand dieser Genehmigung nicht Ge-

genstand der Öffentlichkeitsbeteiligung der ersten Abbauphase war, beziehen 

sich einige der im Rahmen des Öffentlichkeitsbeteiligungsverfahrens für die 

erste Abbauphase erhobenen Einwendungen auch auf den Gegenstand der 

vorliegenden Genehmigung.  

 

Diese Einwendungen wurden unter Anwendung des Amtsermittlungsgrund-

satzes in die dieser Genehmigungsentscheidung zugrunde liegende Prüfung 

einbezogen. Das Ergebnis dieser Prüfung wird unter 4.3.2 dargestellt. 

 

Soweit diese Einwendungen den Gegenstand der Genehmigung für die Stillle-

gung und die Abbauphase 1a des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich vom 

16. Juli 2004 und den Gegenstand der Genehmigung vom 23. Februar 2006 

zur Änderung und Ergänzung der Genehmigung vom 16. Juli 2004 betroffen 

haben, wurden sie in diesen Genehmigungsverfahren bewertet und zurück-

gewiesen. 
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4.3.2  Bewertung der Einwendungen 
 

Einwendung: 

 

Es sei nicht hinnehmbar, dass Gebäude entweder gar nicht gemessen und di-

rekt freigegeben werden sollen oder andere freigemessen werden sollen mit 

offensichtlich viel zu niedrigen (gemeint ist wohl „zu hohen“) Strahlenmesswer-

ten. 

 

Eine Freigabe von Materialien darf nur erfolgen, wenn nachgewiesen ist, dass 

diese Materialien durch den Anlagenbetrieb nicht radioaktiv kontaminiert und/ 

oder aktiviert sind. 

 

Bewertung: 

 

Die Entlassung der auf dem Gelände West befindlichen baulichen Anlagen 

und Bodenflächen setzt voraus, dass sowohl eine Kontamination als auch eine 

Aktivierung aufgrund der Betriebshistorie und aufgrund der Nutzung plausibel 

ausgeschlossen werden können und mit im atomrechtlichen Aufsichtsverfah-

ren festzulegenden Beweissicherungsmessungen belegt ist, dass die Konta-

minations- und Aktivierungsfreiheit gegeben ist. 

 

Das in dieser Genehmigung festgelegte Freigabeverfahren entspricht den 

Vorgaben des § 29 StrlSchV. Nach § 29 StrlSchV darf die zuständige Behörde 

auf Antrag eines Genehmigungsinhabers die Freigabe nur erteilen, wenn für 

eine Einzelperson der Bevölkerung höchstens eine effektive Dosis im Bereich 

von 10 Mikrosievert im Kalenderjahr auftreten kann (10-Mikrosievert-Konzept). 

Dies wird durch das in diesem Bescheid festgelegte Verfahren zur Freigabe 

nach § 29 StrlSchV in Verbindung mit der festgelegten Beteiligung der atom-

rechtlichen Aufsichtsbehörde sichergestellt. 
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Einwendung: 

 

Alle Anlagen und Gebäudeteile seien im Rahmen des Atomrechts abzureißen. 

Es sei weder die Weiternutzung noch der Abriss im konventionellen Bereich 

vorzusehen. 

 

Bewertung: 

 

Nach Entlassung der baulichen Anlagen aus dem Regelungsbereich des 

Atomgesetzes und darauf beruhender Rechtsverordnungen richtet sich die 

Möglichkeit der Weiternutzung von baulichen Anlagen oder deren Abriss nur 

nach konventionellem Recht.  

Die mit dieser Genehmigung festgelegte Vorgehensweise der Entlassung von 

Bodenflächen im Gelände West und baulichen Anlagen auf dem Gelände 

West außerhalb des Überwachungsbereichs der Anlage KMK sowie das fest-

gelegte Verfahren für die Freigabe von Bodenflächen im Gelände West und 

baulichen Anlagen auf dem Gelände West entsprechen den atom- und strah-

lenschutzrechtlichen Vorschriften.  

Die in dieser Genehmigung getroffenen Festlegungen stellen sicher, dass un-

abhängig von der weiteren Verwendung alle Anforderungen der Strahlen-

schutzverordnung einschließlich des 10-Mikrosievert-Konzeptes eingehalten 

werden. 

 

4.4  Ermessensentscheidung 

 

Die atomrechtliche Genehmigungsbehörde ist im Rahmen des ihr nach § 7 

Abs. 3 i. V. m. § 7 Abs. 2 AtG eingeräumten Ermessens zu der Überzeugung 

gelangt, dass die beantragte Genehmigung erteilt werden kann. Die Geneh-

migungsvoraussetzungen liegen ausweislich der in diesem Bescheid in Bezug 

genommenen Unterlagen und der dargelegten Erwägungen vor. Besondere 

Umstände, die ein Versagen der Genehmigung im Rahmen des der Genehmi-

gungsbehörde eingeräumten Ermessens rechtfertigen könnten, sind nicht er-

kennbar. 
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4.5  Kostenentscheidung 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 21 AtG. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 56068 Koblenz, Deinhardpassage 1,  

E-Mail: vps.ovg@poststelle.rlp.de, schriftlich oder in elektronischer Form erhoben 

werden. 

 

Die Klage muss die Klägerin oder den Kläger, die Beklagte oder den Beklagten so-

wie den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten 

Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 

angegeben und die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beige-

fügt werden. 

 

Die Klage ist durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer staatlichen 

oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Uni-

on, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, zu erhe-

ben.  

 
Falls die Klage schriftlich erhoben wird, sollen der Klage nebst Anlagen so viele Ab-

schriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 
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Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach

den Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr mit

den öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten vom 9. Januar 2008 (GVBI. S. 33) in

der jeweils geltenden Fassung zu übermitteln ist.

Mainz, den,//^. September 2014

Eveline Lemke

(Staatsminij>terin)
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